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Haushalt 2017 - Gesamtschulen 
 
In der Sitzung des Samtgemeinderates am 15.12.2016 (SG/SGR/ 06/2014/, P. Ö 14) wurde der 
Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des 
Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt: 
 
• 216.10 – Gesamtschulen   Seiten 83 – 87 
 
Der IGS Fürstenau wird zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung ein Schulbudget zur Verfü-
gung gestellt.  
Dies errechnet sich bei den laufenden Ausgaben aus folgenden Grund- bzw. Sockelbeträgen: 
 
 Grundbetrag je SchülerIn 40,00 € 
 Sockelbetrag je Schule 3.100,00 €  
 
 
Für investive Ausgaben errechnet sich das Schulbudget aus folgenden Grund- bzw. Sockelbe-
trägen: 
 
 Grundbetrag je Klasse 280,00 € 
 Sockelbetrag je Schule 9.600,00 € 
    
 
Ergebnishaushalt 
 
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei folgenden Sachkonten 
ergeben: 
 
Sachkonto 314201 – Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden 
Der Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück erhöht sich für die nicht-gymnasialen 
SchülerInnen von 497 € je SchülerIn im Jahr 2016 auf 521 € im Jahr 2017. Für den gymnasia-
len Schüleranteil werden die Kosten in voller Höhe erstattet 
 
Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung 
Sachkonto 427114 – Schulkinderspeisung 
Der Schüleranteil, der an der Mittagsverpflegung in der Mensa teilnimmt, wird geringer. Demzu-
folge verringern sich die Einnahmen und Ausgaben entsprechend. 
 
Sachkonto 348202 –Gastschulgeld 
Für SchülerInnen, die die IGS Fürstenau besuchen und nicht in der Samtgemeinde Fürstenau 
wohnen, werden keine Gastschulgeldzahlungen von den Nachbarkommunen erwartet. 
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Investitionen 
 
Neben den Mitteln, die der IGS Fürstenau als Budget für investive Ausgaben zur Verfügung 
gestellt werden, sind folgende Maßnahmen geplant: 
 
I16-218-01 – Errichtung von Parkplätzen 
Für die Einrichtung von Parkplätzen sind 50.000 € eingeplant. Hiervon übernimmt der Landkreis 
Osnabrück rd. 75 %, mithin 37.500 €. 
 
I17-218-01 – Ausstattung Chemie- und Physikraum 
Die Kosten für die Sanierung jeweils eines Chemie- und Physikraumes werden mit 170.000 € 
veranschlagt. Auch hier übernimmt der Landkreis Osnabrück rd. 75 %, mithin 127.500 €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 Der Haushaltsplanentwurf 2017 konnte im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden 

und weist einen Fehlbedarf in Höhe von 42.800 € aus. 
 Im Finanzhaushalt ergibt sich für 2017 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 261.500 €. 

 
 
 
(Moormann) 
Fachdienst I 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2017 bei dem Produkt im Bereich Gesamtschulen 
(218.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das 
Jahr 2017 zu veranschlagen. 
 
 
 
 
(Klausing) (Wagener) (Trütken) 
Fachbereich  Fachdienst II Samtgemeindebürgermeister 
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